
FEUER -  Maklerklausel - F1340

Der gesamte Geschäftsverkehr im Zusammenhang mit gegenständlichem Vertrag wird mit dem in
der Polizze bei gst. Klausel angeführten Vermittler abgewickelt.

Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers gelten dem Versicherer als zugegangen,
wenn diese bei dem vorgenannten Vermittler eingelangt sind. Der Makler ist zu deren unverzüg-
lichen Weiterleitung an den Versicherer verpflichtet.

Versicherungsanträge sowie Anzeigen und Willenserklärungen des Versicherungsnehmers, die ein
Versicherungsverhältnis begründen oder den Deckungsumfang eines bestehenden Vertragsver-
hältnisses erweitern sollen, gelten jedoch erst mit ihrem tatsächlichen Eingang beim Versicherer
als diesem zugegangen.

Der Versicherer akzeptiert bei den Fristen gemäß §§ 38 und 39 VersVG eine angemessene
Verlängerung für die Prüfungspflicht des Maklers sowie den Postlauf vom Makler zum
Versicherungsnehmer.
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